PrüfungAufnahme225
		Prüfung der Stoffpreisgleitklausel:

			 -> Felder füllen sich automatisch per Formel
			 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen

		Maßnahme / Maßnahmen NR:			Beispiel 2 VHB Bayern RiLi zu 225 (aktualisiert)
		Auftragsnummer:
		Auftragnehmer:
		Sachbearbeiter / Organisationszeichen:

		geschätze Auftragssumme (netto) [EUR]				2,845,963.00

		Datum der Ermittlung Basiswert 1[MM/JJ]:				June 21


		1. Baustoff:	Betonstahl		GP -Nummer:	24 1062 100

							EUR / Einheit
bitte auch "EUR/" eintragen
		Basiswert 1:
Ermittlung aus dem arithmetischen Mittel der Angaben von mindestens 3 einschlägigen Liferanten. Sofern hierbei keine wertbaren Ergebnisse zu erwarten sind, kann der Basiswert 1 auch auf der Basis vergleichbarer Ausschreibungen von der Vergabestelle festgelegt werden.
(RIL 225 6.2) // nach FB 225a kann der Basiswert 1 zur Prüfung der Anwendbarkeit auch geschätzt werden. [EUR/Einheit]				1,000.00	EUR/t		19
		Preis von Lieferant 1 nach FB 225 //
oder Schätzung nach 
FB 225a	Preis von Lieferant 2
 nach FB 225		Preis von Lieferant 3
nach FB 225				19
		1,000.00	1,100.00		900.00				19
		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 1	Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 2		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 3				19
									19
		Verwendung bei
LV Position
OZ	Menge der LV Position	Einheit	Stoffmenge pro Einheit 
z.B. Basispreis für Stahl /t und LV Position in m² => wie viel t/m² => z.B  0,2 t/m²	Einheit / Einheit	Stoffkosten aus der LV Position [EUR]
Menge * Stoffmenge pro Einheit * Basiswert 1		19
		OZ a	200.00	t	1	t/t	200,000.00		19		OZ a	Betonstahl	24 1062 100	1,000.00	EUR/t	1	t/t	1,105.98	EUR/t	196.2	200	t
		OZ b	1,000.00	t	1	t/t	1,000,000.00		19		OZ b	Betonstahl	24 1062 100	1,000.00	EUR/t	1	t/t	1,105.98	EUR/t	196.2	1000	t
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
									19													
																						
																						
																						
																						
																						
																						
					Σ Stoffkosten (netto) [EUR]		1,200,000.00
		Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und vereinbarter Fertigstellung
[Monate]	7.00		6	�     aktuell geforderte Mindestzahl an Monaten für die Stoffgleitung (Auswahl Dropdownmenu)
     - 1 Monat Regelung Erlass
         (für im Erlass aufgelistete Stoffe)
       - 6 Monate Standardregelung (hohes Risiko)
       -10 Monate Standardregelung
		geschätzte Auftragssumme (netto) [EUR]	2,845,963.00		1.0%	% der geschätzten Auftragssumme (netto) [EUR]
(RIL 225 2.1c)	28,459.63
			Σ Stoffkosten     >	1.0%	  der geschätzten Auftragsumme		ja => Aufnahme im Fb 225
			Zeitraum größer als  	6	  Monat(e)?

		 Basiswert 2 / Ermittlung erst nach Angebotseröffnung:
Multiplikation von Basiswert 1 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung des Angebots und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen. // nach FB 225a kann der im Formblatt vom AN angegebene Wert eingetragen werden.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]				1,105.98	EUR/t
		Index* bei Versand der Vergabeunterlagen
nach FB 225	Index* bei Angebotseröffngung
nach
FB 225 und FB 225a	oder	Angabe AN nach FB 225a
nur wenn Basiswert 1 auch nach
 FB 225a ermittelt wurde //
Index bei Angebotseröffnung ist trotzdem anzugeben
		177.40	196.20

		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922


		2. Baustoff:			GP -Nummer:

							EUR / Einheit
bitte auch "EUR/" eintragen
		Basiswert 1:
Ermittlung aus dem arithmetischen Mittel der Angaben von mindestens 3 einschlägigen Liferanten. Sofern hierbei keine wertbaren Ergebnisse zu erwarten sind, kann der Basiswert 1 auch auf der Basis vergleichbarer Ausschreibungen von der Vergabestelle festgelegt werden.
(RIL 225 6.2) // nach FB 225a kann der Basiswert 1 zur Prüfung der Anwendbarkeit auch geschätzt werden. [EUR/Einheit]					EUR/		67
		Preis von Lieferant 1 nach FB 225 //
oder Schätzung nach 
FB 225a	Preis von Lieferant 2
 nach FB 225		Preis von Lieferant 3
nach FB 225				67
									67
		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 1	Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 2		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 3				67
									67
		Verwendung bei
LV Position
OZ	Menge der LV Position	Einheit	Stoffmenge pro Einheit 
z.B. Basispreis für Stahl /t und LV Position in m² => wie viel t/m² => z.B  0,2 t/m²	Einheit / Einheit	Stoffkosten aus der LV Position [EUR]
Menge * Stoffmenge pro Einheit * Basiswert 1		67
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
									67													
																						
																						
																						
																						
																						
																						
					Σ Stoffkosten (netto) [EUR]		0.00
		Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und vereinbarter Fertigstellung
[Monate]				�     aktuell geforderte Mindestzahl an Monaten für die Stoffgleitung (Auswahl Dropdownmenu)
     - 1 Monat Regelung Erlass
         (für im Erlass aufgelistete Stoffe)
       - 6 Monate Standardregelung (hohes Risiko)
       -10 Monate Standardregelung
		geschätzte Auftragssumme (netto) [EUR]	2,845,963.00			% der geschätzten Auftragssumme (netto) [EUR]
(RIL 225 2.1c)	
			Σ Stoffkosten     >		  der geschätzten Auftragsumme		nein, keine Gleitung möglich
			Zeitraum größer als  	0	  Monat(e)?

		 Basiswert 2 / Ermittlung erst nach Angebotseröffnung:
Multiplikation von Basiswert 1 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung des Angebots und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen. // nach FB 225a kann der im Formblatt vom AN angegebene Wert eingetragen werden.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]				X	EUR/
		Index* bei Versand der Vergabeunterlagen
nach FB 225	Index* bei Angebotseröffngung
nach
FB 225 und FB 225a	oder	Angabe AN nach FB 225a
nur wenn Basiswert 1 auch nach
 FB 225a ermittelt wurde //
Index bei Angebotseröffnung ist trotzdem anzugeben


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922


		3. Baustoff:			GP -Nummer:

							EUR / Einheit
bitte auch "EUR/" eintragen
		Basiswert 1:
Ermittlung aus dem arithmetischen Mittel der Angaben von mindestens 3 einschlägigen Liferanten. Sofern hierbei keine wertbaren Ergebnisse zu erwarten sind, kann der Basiswert 1 auch auf der Basis vergleichbarer Ausschreibungen von der Vergabestelle festgelegt werden.
(RIL 225 6.2) // nach FB 225a kann der Basiswert 1 zur Prüfung der Anwendbarkeit auch geschätzt werden. [EUR/Einheit]					EUR/		115
		Preis von Lieferant 1 nach Fb 225 //
oder Schätzung nach 
FB 225a	Preis von Lieferant 2
 nach FB 225		Preis von Lieferant 3
nach FB 225				115
									115
		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 1	Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 2		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 3				115
									115
		Verwendung bei
LV Position
OZ	Menge der LV Position	Einheit	Stoffmenge pro Einheit 
z.B. Basispreis für Stahl /t und LV Position in m² => wie viel t/m² => z.B  0,2 t/m²	Einheit / Einheit	Stoffkosten aus der LV Position [EUR]
Menge * Stoffmenge pro Einheit * Basiswert 1		115
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
									115													
																						
																						
																						
																						
																						
																						
					Σ Stoffkosten (netto) [EUR]		0.00
		Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und vereinbarter Fertigstellung
[Monate]				�     aktuell geforderte Mindestzahl an Monaten für die Stoffgleitung (Auswahl Dropdownmenu)
     - 1 Monat Regelung Erlass
         (für im Erlass aufgelistete Stoffe)
       - 6 Monate Standardregelung (hohes Risiko)
       -10 Monate Standardregelung
		geschätzte Auftragssumme (netto) [EUR]	2,845,963.00			% der geschätzten Auftragssumme (netto) [EUR]
(RIL 225 2.1c)	
			Σ Stoffkosten     >		  der geschätzten Auftragsumme		nein, keine Gleitung möglich
			Zeitraum größer als  	0	  Monat(e)?

		 Basiswert 2 / Ermittlung erst nach Angebotseröffnung:
Multiplikation von Basiswert 1 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung des Angebots und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen. // nach FB 225a kann der im Formblatt vom AN angegebene Wert eingetragen werden.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]				X	EUR/
		Index* bei Versand der Vergabeunterlagen
nach FB 225	Index* bei Angebotseröffngung
nach
FB 225 und FB 225a	oder	Angabe AN nach FB 225a
nur wenn Basiswert 1 auch nach
 FB 225a ermittelt wurde //
Index bei Angebotseröffnung ist trotzdem anzugeben


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922


		4. Baustoff:			GP -Nummer:

							EUR / Einheit
bitte auch "EUR/" eintragen
		Basiswert 1:
Ermittlung aus dem arithmetischen Mittel der Angaben von mindestens 3 einschlägigen Liferanten. Sofern hierbei keine wertbaren Ergebnisse zu erwarten sind, kann der Basiswert 1 auch auf der Basis vergleichbarer Ausschreibungen von der Vergabestelle festgelegt werden.
(RIL 225 6.2) // nach FB 225a kann der Basiswert 1 zur Prüfung der Anwendbarkeit auch geschätzt werden. [EUR/Einheit]					EUR/		163
		Preis von Lieferant 1 nach Fb 225 //
oder Schätzung nach 
FB 225a	Preis von Lieferant 2
 nach FB 225		Preis von Lieferant 3
nach FB 225				163
									163
		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 1	Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 2		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 3				163
									163
		Verwendung bei
LV Position
OZ	Menge der LV Position	Einheit	Stoffmenge pro Einheit 
z.B. Basispreis für Stahl /t und LV Position in m² => wie viel t/m² => z.B  0,2 t/m²	Einheit / Einheit	Stoffkosten aus der LV Position [EUR]
Menge * Stoffmenge pro Einheit * Basiswert 1		163
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
									163													
																						
																						
																						
																						
																						
																						
					Σ Stoffkosten (netto) [EUR]		0.00
		Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und vereinbarter Fertigstellung
[Monate]				�     aktuell geforderte Mindestzahl an Monaten für die Stoffgleitung (Auswahl Dropdownmenu)
     - 1 Monat Regelung Erlass
         (für im Erlass aufgelistete Stoffe)
       - 6 Monate Standardregelung (hohes Risiko)
       -10 Monate Standardregelung
		geschätzte Auftragssumme (netto) [EUR]	2,845,963.00			% der geschätzten Auftragssumme (netto) [EUR]
(RIL 225 2.1c)	
			Σ Stoffkosten     >		  der geschätzten Auftragsumme		nein, keine Gleitung möglich
			Zeitraum größer als  	0	  Monat(e)?

		 Basiswert 2 / Ermittlung erst nach Angebotseröffnung:
Multiplikation von Basiswert 1 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung des Angebots und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen. // nach FB 225a kann der im Formblatt vom AN angegebene Wert eingetragen werden.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]				X	EUR/
		Index* bei Versand der Vergabeunterlagen
nach FB 225	Index* bei Angebotseröffngung
nach
FB 225 und FB 225a	oder	Angabe AN nach FB 225a
nur wenn Basiswert 1 auch nach
 FB 225a ermittelt wurde //
Index bei Angebotseröffnung ist trotzdem anzugeben


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922


		5. Baustoff:			GP -Nummer:

							EUR / Einheit
bitte auch "EUR/" eintragen
		Basiswert 1:
Ermittlung aus dem arithmetischen Mittel der Angaben von mindestens 3 einschlägigen Liferanten. Sofern hierbei keine wertbaren Ergebnisse zu erwarten sind, kann der Basiswert 1 auch auf der Basis vergleichbarer Ausschreibungen von der Vergabestelle festgelegt werden.
(RIL 225 6.2) // nach FB 225a kann der Basiswert 1 zur Prüfung der Anwendbarkeit auch geschätzt werden. [EUR/Einheit]					EUR/		211
		Preis von Lieferant 1 nach Fb 225 //
oder Schätzung nach 
FB 225a	Preis von Lieferant 2
 nach FB 225		Preis von Lieferant 3
nach FB 225				211
									211
		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 1	Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 2		Preis aus vergleichbarer Ausschreibung 3				211
									211
		Verwendung bei
LV Position
OZ	Menge der LV Position	Einheit	Stoffmenge pro Einheit 
z.B. Basispreis für Stahl /t und LV Position in m² => wie viel t/m² => z.B  0,2 t/m²	Einheit / Einheit	Stoffkosten aus der LV Position [EUR]
Menge * Stoffmenge pro Einheit * Basiswert 1		211
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
									211													
																						
																						
																						
																						
																						
																						
					Σ Stoffkosten (netto) [EUR]		0.00
		Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und vereinbarter Fertigstellung
[Monate]				�     aktuell geforderte Mindestzahl an Monaten für die Stoffgleitung (Auswahl Dropdownmenu)
     - 1 Monat Regelung Erlass
         (für im Erlass aufgelistete Stoffe)
       - 6 Monate Standardregelung (hohes Risiko)
       -10 Monate Standardregelung
		geschätzte Auftragssumme (netto) [EUR]	2,845,963.00			% der geschätzten Auftragssumme (netto) [EUR]
(RIL 225 2.1c)	
			Σ Stoffkosten     >		  der geschätzten Auftragsumme		nein, keine Gleitung möglich
			Zeitraum größer als  	0	  Monat(e)?

		 Basiswert 2 / Ermittlung erst nach Angebotseröffnung:
Multiplikation von Basiswert 1 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung des Angebots und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen. // nach FB 225a kann der im Formblatt vom AN angegebene Wert eingetragen werden.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]				X	EUR/
		Index* bei Versand der Vergabeunterlagen
nach FB 225	Index* bei Angebotseröffngung
nach
FB 225 und FB 225a	oder	Angabe AN nach FB 225a
nur wenn Basiswert 1 auch nach
 FB 225a ermittelt wurde //
Index bei Angebotseröffnung ist trotzdem anzugeben


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922


		Erstellt von Jan Storath, T12, Staatliches Bauamt Bamberg, am:					6/28/22
		Kontakt:
Jan Storath
Nachtragsmanagement
Staatliches Bauamt Bamberg
Abteilung T
Sachgebiet T12

Telefon: +49 (951) 9530 2402
Fax: +49 (951) 9530 2999
E-Mail: Jan.Storath@stbaba.bayern.de
Internet: www.stbaba.bayern.de























































































































Übersicht Baustoffe

		Auf Stoffgleitung zu prüfende Baustoffe

		 -> Werte aus dem Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225" werden bei positiver Prüfung übernommen"

				 -> Felder füllen sich automatisch per Formel
				 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen

		Nr.	LV Position (OZ)	Berechnung Nr.	Baustoff:	GP-Nummer:	Basiswert 1		Stoffmenge pro LV-Einheit		Basiswert 2
Ermittlung in Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"		Index bei Angebots-eröffnung	LV- Menge
angeboten		LV- Menge
tatsächlich angefallen
[Einheit]		Abrechnungs-zeitpunkt
z.B. Einbau, Lieferung, Verwendung (nicht das Datum)	LV- EP
[EUR / Einheit]	Summe LV Position
[EUR]	Summe LV Position tatsächlich angefallen
[EUR]	Mehr- / Minderaufwand
[EUR]
		1	OZ a	Berechnung 1	Betonstahl	24 1062 100	1,000.00	EUR/t	1.00	t/t	1,105.98	EUR/t	196.20	200.00	t	200.00	t	Einbau	1,180.00	236,000.00	236,000.00	16,121.76
		2	OZ b	Berechnung 2	Betonstahl	24 1062 100	1,000.00	EUR/t	1.00	t/t	1,105.98	EUR/t	196.20	1,000.00	t	1,000.00	t	Einbau	1,230.00	1,230,000.00	1,230,000.00	476,888.39
		3	ERROR:#NUM!	Berechnung 3	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!							
		4	ERROR:#NUM!	Berechnung 4	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!							
		5	ERROR:#NUM!	Berechnung 5	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!							
																			Σ	1,466,000.00	1,466,000.00	493,010.15


														Selbstbeteiligung des ANs an Mehr. oder Mind. (10%) [EUR]								49,301.01
														mindestens aber 2% der Abrechnungssumme der gleitenden Baustoffe [EUR]								29,320.00


			Erstattungsbetrag:	Mehr- oder Minderkosten abzüglich Selbstbeteiligung oder Bagatellbetrag à										443,709.14
																										49301.01




			Erstellt von Jan Storath, T12, Staatliches Bauamt Bamberg, am:			6/28/22






































































Anhang FB 225

		Anmerkung:	 Werte werden aus dem Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225" und "Übersicht Baustoffe" übernommen

			 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen

		Anhang zu FB 225:
		Stoffe	Verwendung bei OZ	GP-Nummer	Basiswert 1
[z.B. Euro / t (netto)] zum Zeitpunkt:		Abrechnungszeitpunkt 	Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m³)		Sonstiges
					June 21
					[MM/JJ]
		1	2	3	4		5	5		5
		Betonstahl	OZ a	24 1062 100	1,000.00	EUR/t	Einbau	1.00	t/t
		Betonstahl	OZ b	24 1062 100	1,000.00	EUR/t	Einbau	1.00	t/t
		ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!		ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!		ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!		ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
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Berechnung 1
		Berechnung der Mehr- oder Minderkosten												10

						 -> Felder füllen sich automatisch per Formel
						 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen


		Basiswert 3
Multiplikation von Basiswert 2 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Abrechnungszeitpunkts und dem Monat der Eröffnung des Angebots. Berechnung erfolt für jede abzurechnende LV Position einzeln.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]

		Basiswert 2:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					1,105.98	EUR/t
		Stoffmenge pro LV-Einheit:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"				1	1.00	t/t
		Index* bei Angebotseröffnung
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					196.20
		Abrechnungseinheit LV-Position					t			Übersicht Baustoffe

		LV Position:		OZ a		Abrechnungszeitpunkt:	Einbau
		abzurechnende Menge der LV Position		abzurechnende Stoffmenge der LV Position		Datum des Abrechnungszeitpunkts
[MM.JJJJ]	Index* Abrechnungs-zeitpunkt	Basiswert 3
		Differenz Basiswert 3 und
 Basiswert 2		Berechnung der Mehr oder Minderkosten
[EUR]

		100.00	t	100.00	t*t/t	February 22	192.00	1,082.30	EUR/t	-23.68	EUR/t	-2,367.53
		100.00	t	100.00	t*t/t	March 22	229.00	1,290.87	EUR/t	184.89	EUR/t	18,489.29
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
		200.00	t					Σ Mehr oder Minderkosten (netto) [EUR]				16,121.76


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922




		Erstellt von Jan Storath, T12, Staatliches Bauamt Bamberg, am:						6/28/22
































Berechnung 2
		Berechnung der Mehr- oder Minderkosten												11

						 -> Felder füllen sich automatisch per Formel
						 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen


		Basiswert 3
Multiplikation von Basiswert 2 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Abrechnungszeitpunkts und dem Monat der Eröffnung des Angebots. Berechnung erfolt für jede abzurechnende LV Position einzeln.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]

		Basiswert 2:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					1,105.98	EUR/t
		Stoffmenge pro LV-Einheit:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"				1	1.00	t/t
		Index* bei Angebotseröffnung
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					196.20
		Abrechnungseinheit LV-Position					t			Übersicht Baustoffe

		LV Position:		OZ b		Abrechnungszeitpunkt:	Einbau
		abzurechnende Menge der LV Position		abzurechnende Stoffmenge der LV Position		Datum des Abrechnungszeitpunkts
[MM.JJJJ]	Index* Abrechnungs-zeitpunkt	Basiswert 3
		Differenz Basiswert 3 und
 Basiswert 2		Berechnung der Mehr oder Minderkosten
[EUR]

		1,000.00	t	1,000.00	t*t/t	May 22	280.80	1,582.86	EUR/t	476.89	EUR/t	476,888.39
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
		1,000.00	t					Σ Mehr oder Minderkosten (netto) [EUR]				476,888.39


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922




		Erstellt von Jan Storath, T12, Staatliches Bauamt Bamberg, am:						6/28/22
































Berechnung 3
		Berechnung der Mehr- oder Minderkosten												12

						 -> Felder füllen sich automatisch per Formel
						 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen


		Basiswert 3
Multiplikation von Basiswert 2 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Abrechnungszeitpunkts und dem Monat der Eröffnung des Angebots. Berechnung erfolt für jede abzurechnende LV Position einzeln.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]

		Basiswert 2:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		Stoffmenge pro LV-Einheit:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"				1	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		Index* bei Angebotseröffnung
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					ERROR:#NUM!
		Abrechnungseinheit LV-Position					ERROR:#NUM!			Übersicht Baustoffe

		LV Position:		ERROR:#NUM!		Abrechnungszeitpunkt:	
		abzurechnende Menge der LV Position		abzurechnende Stoffmenge der LV Position		Datum des Abrechnungszeitpunkts
[MM.JJJJ]	Index* Abrechnungs-zeitpunkt	Basiswert 3
		Differenz Basiswert 3 und
 Basiswert 2		Berechnung der Mehr oder Minderkosten
[EUR]

												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
								Σ Mehr oder Minderkosten (netto) [EUR]				


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922




		Erstellt von Jan Storath, T12, Staatliches Bauamt Bamberg, am:						6/28/22
































Berechnung 4
		Berechnung der Mehr- oder Minderkosten												13

						 -> Felder füllen sich automatisch per Formel
						 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen


		Basiswert 3
Multiplikation von Basiswert 2 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Abrechnungszeitpunkts und dem Monat der Eröffnung des Angebots. Berechnung erfolt für jede abzurechnende LV Position einzeln.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]

		Basiswert 2:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		Stoffmenge pro LV-Einheit:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"				1	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		Index* bei Angebotseröffnung
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					ERROR:#NUM!
		Abrechnungseinheit LV-Position					ERROR:#NUM!			Übersicht Baustoffe

		LV Position:		ERROR:#NUM!		Abrechnungszeitpunkt:	
		abzurechnende Menge der LV Position		abzurechnende Stoffmenge der LV Position		Datum des Abrechnungszeitpunkts
[MM.JJJJ]	Index* Abrechnungs-zeitpunkt	Basiswert 3
		Differenz Basiswert 3 und
 Basiswert 2		Berechnung der Mehr oder Minderkosten
[EUR]

												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
								Σ Mehr oder Minderkosten (netto) [EUR]				


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922




		Erstellt von Jan Storath, T12, Staatliches Bauamt Bamberg, am:						6/28/22
































Berechnung 5
		Berechnung der Mehr- oder Minderkosten												14

						 -> Felder füllen sich automatisch per Formel
						 -> Felder sind mit den entsprechenden Informationen zu füllen


		Basiswert 3
Multiplikation von Basiswert 2 mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat /Jahr) der Erzeugerpreise geweblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat des Abrechnungszeitpunkts und dem Monat der Eröffnung des Angebots. Berechnung erfolt für jede abzurechnende LV Position einzeln.
(RIL 255 6.4) [EUR/Einheit]

		Basiswert 2:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		Stoffmenge pro LV-Einheit:
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"				1	ERROR:#NUM!	ERROR:#NUM!
		Index* bei Angebotseröffnung
aus Tabellenblatt "PrüfungAufnahme225"					ERROR:#NUM!
		Abrechnungseinheit LV-Position					ERROR:#NUM!			Übersicht Baustoffe

		LV Position:		ERROR:#NUM!		Abrechnungszeitpunkt:	
		abzurechnende Menge der LV Position		abzurechnende Stoffmenge der LV Position		Datum des Abrechnungszeitpunkts
[MM.JJJJ]	Index* Abrechnungs-zeitpunkt	Basiswert 3
		Differenz Basiswert 3 und
 Basiswert 2		Berechnung der Mehr oder Minderkosten
[EUR]

												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
								Σ Mehr oder Minderkosten (netto) [EUR]				


		*Die Indizes sind in der Fachserie 17 Reihe 2 des statistischen Bundesamts (siehe Link unter Publikationen) zu finden. Die aktuelle Ausgabe erscheinen meist um den 20. des Folgemonats.
		https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Erzeugerpreisindex-gewerbliche-Produkte/_inhalt.html#sprg238922




		Erstellt von Jan Storath, T12, Staatliches Bauamt Bamberg, am:						6/28/22
































